




Rhein-Erft-Kreis

Der Landrat
Amt für Kreisplanung und Naturschutz

Maßstab    1 : 10.000

Geschützter Landschaftsbestandteil

 

LB

Legende

Anlage zu § 2 der 

Ordnungsbehördlichen Verordnung des Rhein-Erft-Kreises 

über die einstweilige Sicherstellung des 

geschützten Landschaftsbestandteiles "Peringssee" 

in der Stadt Bergheim und der Stadt Bedburg vom 

25.06.2009 



Stadt Pulheim      Pulheim, den 01.07.2009 
Der Bürgermeister 
II/32.330.12.11.81/8 
 
 
 
 
 
 
 

Briefwahlbekanntmachung 
 
 
 
Gemäß § 8 der Kommunalwahlordnung gebe ich hiermit bekannt, daß für die Ermittlung des 
Wahlergebnisses der Briefwahl folgende 12 Briefwahlvorstände gebildet worden sind: 
 
Briefwahlvorstand  1 für die Stimmbezirke 1, 2  Zimmer Nr. 223 
Briefwahlvorstand  2 für die Stimmbezirke 3, 4  Zimmer Nr. 227 
Briefwahlvorstand  3 für die Stimmbezirke 5, 6  Zimmer Nr. 215 
Briefwahlvorstand  4 für die Stimmbezirke 7, 8  Zimmer Nr. 210 
Briefwahlvorstand  5 für die Stimmbezirke 9, 10  Zimmer Nr. 224 
Briefwahlvorstand  6 für die Stimmbezirke 11, 12  Zimmer Nr. 217 
Briefwahlvorstand  7 für die Stimmbezirke 13, 14  Zimmer Nr. 202 
Briefwahlvorstand  8 für die Stimmbezirke 15, 16  Zimmer Nr. 120 
Briefwahlvorstand  9 für die Stimmbezirke 17, 18  Zimmer Nr. 116 a 
Briefwahlvorstand 10 für die Stimmbezirke 19, 20  Zimmer Nr. 113 
Briefwahlvorstand 11 für die Stimmbezirke 21, 22  Zimmer Nr. 117 
Briefwahlvorstand 12 für die Stimmbezirke 23, 24  Zimmer Nr. 118 
 
Die Briefwahlvorstände treten am Wahltag, 
 

Sonntag, den 30. August 2009, 16.30  Uhr 
 
im Rathaus Pulheim, Rathauscenter, Alte Kölner Straße 26, 50259 Pulheim zusammen. 
 
Die Tätigkeit der Briefwahlvorstände ist öffentlich. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dr. Morisse 
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D e r  R h e i n - E r f t - K r e i s  Bergheim, 01.07.2009 
Der Landrat 
als Wahlleiter 
 

B E K A N N T M A C H U N G  
z u r  K o m m u n a l w a h l  a m  3 0 . 0 8 . 2 0 0 9  

 
 
 

Gem. § 2 Abs. 3 Kommunalwahlgesetz (KWahlG) sowie § 6 Abs. 2 Kommunalwahlordnung  
(KWahlO) gebe ich Folgendes bekannt: 
 
 

Die 2. Sitzung des Wahlausschusses des Rhein-Erft-Kreises hinsichtlich der Zulassung der 
eingereichten Wahlvorschläge für die Wahl des hauptamtlichen Landrates und die Wahl der 
Vertretung des Rhein-Erft-Kreises findet am  
 
 

Freitag, 17.07.2009, 09:00 Uhr, 

im Sitzungsraum KT 1.1  

des Kreishauses in 50126 Bergheim, 

Willy-Brandt-Platz 1 

 
statt. 
 
 
Tagesordnung 

 
1 Verpflichtung der Beisitzer/-innen und der Schriftführerin/des Schriftführers 
 
2 Entscheidung über die Zulassung der für die Wahl der hauptamtlichen Landrätin/des  

hauptamtlichen Landrates am 30.08.2009 eingereichten Wahlvorschläge   
 

3 Entscheidung  über die Zulassung der für die Wahl der Vertretung des Rhein-Erft- 
Kreises am 30.08.2009 eingereichten Wahlvorschläge  

         
4 Verschiedenes 
 
 
Ich weise ausdrücklich darauf hin, dass jedermann Zutritt zu dieser Sitzung hat. Gem. § 2 Abs. 3 
KWahlG entscheidet der Wahlausschuss in öffentlicher Sitzung. 
 
 
 
gez. 
 
Gerlinde Dauber 
Kreisdirektorin  
als Wahlleiterin 
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D e r  R h e i n - E r f t - K r e i s  Bergheim, 01.07.2009 
Der Landrat 
als Wahlleiter 
 

B E K A N N T M A C H U N G  
z u r  K o m m u n a l w a h l  a m  3 0 . 0 8 . 2 0 0 9  

 

 
Gem. § 2 Abs. 3 Kommunalwahlgesetz (KWahlG) sowie § 6 Abs. 2 Kommunalwahlordnung 
(KWahlO) gebe ich Folgendes bekannt: 

 
Nach §§ 18 Abs. 3, 46 b KWahlG muss der Wahlausschuss der Gemeinde spätestens am 
22.07.2009 über die Zulassung bzw. Zurückweisung von Wahlvorschlägen für die Wahl des 
Bürgermeisters und des Rates entscheiden.  
 
Gem. § 18 Abs. 4, 46 b KWahlG kann innerhalb von 3 Tagen nach Entscheidung über die Zu-

lassung der Wahlvorschläge gegen die Zulassung oder Zurückweisung eines Wahlvor-
schlages Beschwerde eingelegt werden.  
 
Nach § 18 Abs. 4, 46 b KWahlG entscheidet grundsätzlich der Wahlausschuss des Kreises über 
Beschwerden, die gegen Entscheidungen des Wahlausschusses der Gemeinde bezüglich der 
Entscheidung über die Zulassung der Wahlvorschläge für die Wahl des Bürgermeisters und 

des Rates eingelegt werden.  
 
 
Für den Fall, dass der Wahlausschuss des Kreises über solche Beschwerden zu entscheiden 
hat, habe ich vorsorglich zu einer Sitzung des Wahlausschusses des Rhein-Erft-Kreises am   
 

Mittwoch, 29.07.2009, 09:00 Uhr, 

 

in den Sitzungsraum KT 1.1 des Kreishauses in 50126 Bergheim, Willy-Brandt-Platz 1, einge-
laden.  
 

Tagesordnung 

 
1 Verpflichtung der Beisitzer/-innen 
 
2 Entscheidung über Beschwerden nach §§ 18 Abs. 4, 46 b KWahlG gegen die Zurück- 

 weisung oder Zulassung von Wahlvorschlägen für die Bürgermeister- und Ratswahlen 
durch den Wahlausschuss einer kreisangehörigen Stadt/Gemeinde  

 
3 Verschiedenes    
 
Ich weise ausdrücklich darauf hin, dass jedermann Zutritt zu dieser Sitzung hat. Gem. § 2 
Abs. 3 KWahlG entscheidet der Wahlausschuss in öffentlicher Sitzung.  

 
gez. 
 
Gerlinde Dauber 
Kreisdirektorin als Wahlleiterin 
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    STADT PULHEIM 
- RHEIN-ERFT-KREIS -   wa 
   Der Bürgermeister 
 
 
 

BEKANNTMACHUNG DER STADT PULHEIM 
 
über die öffentliche Auslegung des Entwurfes der Teiländerung Nr. 15.8 des Flächen-
nutzungsplanes der Stadt Pulheim; 
Ortsteil Pulheim 
 
 
Der Rat der Stadt Pulheim hat in seiner Sitzung am 30.06.09 beschlossen, den Entwurf der 
Teiländerung Nr. 15.8 des Flächennutzungsplanes der Stadt Pulheim (Bereich „Am Schwe-
felberg“) öffentlich auszulegen. 
 
Der Entwurf der vorgenannten Änderung liegt nebst Begründung in der Zeit  
 

vom 15.07.09 bis 28.08.09 einschließlich 
 
während der Dienststunden - montags bis donnerstags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und von 
14.00 Uhr bis 16.00 Uhr, freitags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und zusätzlich donnerstags von 
16.00 Uhr bis 18.00 Uhr - im Rathaus der Stadt Pulheim, Alte Kölner Straße 26, 
2. Obergeschoss, Plankasten im Flur gegenüber der Planungsabteilung zur Einsicht aus. 
 
Mündliche Auskunft erteilen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Planungsabteilung 
(Zimmer 216) während der Sprechzeiten - montags bis donnerstags von 8.30 Uhr bis 
12.00 Uhr und von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr, freitags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und zusätz-
lich donnerstags von 16.00 Uhr bis 18.00 Uhr. 
 
Während der Auslegungsfrist hat die Öffentlichkeit Gelegenheit gemäß § 3 (2) BauGB Anre-
gungen zu dem Entwurf schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadtverwaltung vorzubrin-
gen. Die Stadt Pulheim prüft die fristgerecht vorgebrachten Anregungen und teilt das Ergeb-
nis mit. 
 
In Vertretung 
 
gezeichnet 
Michael Senk 
Erster Beigeordneter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aushang: vom 07.07.09 
 bis 01.09.09 

BEK_FNP 15_8 Pu AusB.doc 
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    STADT PULHEIM 
- RHEIN-ERFT-KREIS -   wa 
   Der Bürgermeister 

BEK_FNP 15_8 Pu AusB.doc 
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    STADT PULHEIM 
- RHEIN-ERFT-KREIS -   wa 
   Der Bürgermeister 
 

 
BEK_BP 69 Pu1Ä AusB.doc 

 
BEKANNTMACHUNG DER STADT PULHEIM 

 
 
über die öffentliche Auslegung des Entwurfes des Bebauungsplanes Nr. 69 Pulheim, 
1. Änderung; 
Bereich: Am Schwefelberg  
 
Der Rat der Stadt Pulheim hat in seiner Sitzung am 30.06.09 beschlossen, den Entwurf des 
Bebauungsplanes Nr. 69 Pulheim, 1. Änderung gemäß § 3 (2) Baugesetzbuch (BauGB) vom 
23.09.2004 (BGBl. I S. 2414) zuletzt geändert durch Art. 4 des Gesetzes vom 24.12.2008 
(BGBl. I S. 3018) öffentlich auszulegen. 
 
Ziel der Änderung ist, die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Errichtung eines Mö-
belhauses zu schaffen. 
Lage und Umfang des Plangeltungsbereiches sind aus dem beigefügten Übersichtsplan er-
sichtlich. 
 
Der vom Rat beschlossene Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 69 Pulheim, 1. Änderung liegt 
nebst Begründung in der Zeit 
 

vom 15.07.09 bis 28.08.09 einschließlich 
 
während der Dienststunden - montags bis donnerstags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und von 
14.00 Uhr bis 16.00 Uhr, freitags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und zusätzlich donnerstags von 
16.00 Uhr bis 18.00 Uhr - im Rathaus der Stadt Pulheim, Alte Kölner Straße 26, 
2. Obergeschoss, Plankasten im Flur gegenüber der Planungsabteilung, zur Einsicht aus. 
 
Mündliche Auskunft erteilen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Planungsabteilung 
(Zimmer 216) während der Sprechzeiten montags bis donnerstags von 8.30 Uhr bis 
12.00 Uhr und von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr, freitags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und zusätz-
lich donnerstags von 16.00 Uhr bis 18.00 Uhr. 
Während der Auslegungsfrist kann die Öffentlichkeit gemäß § 3 (2) BauGB vom 23.09.2004 
(BGBl. I S. 2414) zuletzt geändert durch Art. 4 des Gesetzes vom 24.12.2008 (BGBl. I S. 
3018) Stellungnahmen zu dem Entwurf schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadtverwal-
tung abgeben. 
Die Stadt Pulheim prüft die fristgerecht abgegebenen Stellungnahmen und teilt das Ergebnis 
mit. 
Ein Normenkontrollantrag gemäß § 47 VwGO gegen diese Bebauungsplanänderung ist un-
zulässig, wenn die den Antrag stellende Person nur Einwendungen geltend macht, die sie im 
Rahmen der Beteiligung der betroffenen Öffentlichkeit nicht oder nicht rechtzeitig geltend 
gemacht hat, aber hätte geltend machen können. 
 
 
In Vertretung  
 
gezeichnet 
Michael Senk 

Aushang: vom  07.07.09 
 bis 01.09.09 Erster Beigeordneter 
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    STADT PULHEIM 
- RHEIN-ERFT-KREIS -   wa 
   Der Bürgermeister 
 

 

 

BEK_BP 69 Pu1Ä AusB.doc 
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STADT BEDBURG 
 

 
DER BÜRGERMEISTER

 
 

Erste Änderungssatzung 
zur Satzung über gestalterische Festsetzungen im Gebiet des Bebauungsplanes Nr. 18/Kaster 

der Stadt Bedburg vom 06.07.2009 
 
 
Aufgrund des § 86 Abs. 1 der Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen- Landesbau-
ordnung - (BauO NRW), in der Fassung der Bekanntmachung vom 1. März 2000 
(GV. NRW. S. 256), zuletzt geändert durch Artikel I des Gesetzes vom 28. Oktober 2008 
(GV. NRW. S. 644) in Verbindung mit § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (GO NRW), in der Fassung der Bekanntmachung vom 14 Juli 1994 (GV NRW S 
666), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 24 Juni 2008 (GV NRW S 514) hat 
der Rat der Stadt Bedburg in seiner Sitzung am 23.06.2009 folgende Satzung beschlossen: 
 
 

Artikel I 
Geltungsbereich 

 
Der Geltungsbereich der Satzung wird durch den in der Anlage beigefügten Plan für ein Teil-
gebiet an der Römerstraße definiert und betrifft die Grundstücke der Gemarkung Kaster, Flur 
2, Nrn. 844, 846, 847, 848, 852 und 856. Dieser Plan ist Anlage zur Satzung. 
 
Die übrigen Festlegungen aus der Ursprungssatzung haben weiterhin Geltung. 
 
 

Artikel II 
Gestaltung baulicher Anlagen 

 
§ 2 Abs. 1 Buchstabe d) und Abs. 2 der Ursprungssatzung  wird wie folgt für den Plangel-
tungsbereich dieser Ersten Änderungssatzung ersetzt: 
 
(1) Im Baugebiet sind bauliche Anlagen außer Garagen mit folgenden Dachformen zulässig: 
 

d) Flachdach mit einer Dachneigung von 0 – 3 °, abweichend Satteldach mit einer Dach-
neigung von 20 – 35 °,  

 
(2) Bei der eingeschossigen Bauweise mit Satteldach (Dachneigung 20 – 35 °) ist abweichend 
die Errichtung von Gauben bis zu ½ der Trauflänge zulässig 
 

Artikel III 
Inkrafttreten 

 
Die Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft 
 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Es wird gemäß § 7 Abs. 4 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO 
NW, ebenso darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschrif-
ten der Gemeindeordnung gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und Flä-
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chennutzungspläne nach  Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend  ge-
macht werden können es sei denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung  fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 
wurde nicht durchgeführt, 
 
b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist 
nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 
 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet  
 
        oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Bedburg vorher gerügt und dabei 
die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Der Satzungsbeschluss zur Ersten Änderungssatzung zur Satzung über gestalterische Festset-
zungen im Gebiet des Bebauungsplanes Nr. 18/Kaster der Stadt Bedburg wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 3 des Baugesetzbuches (BauGB) i.V.m. § 15 Abs. 1 der Hauptsatzung der Stadt 
Bedburg öffentlich bekannt gemacht. 
 
Die Erste Änderungssatzung kann einschließlich ihrer Begründung und Anlagen hierzu ab 
sofort bei der Stadtverwaltung Bedburg, Rathaus Kaster, Zimmer 206, Am Rathaus 1, 50181 
Bedburg, während der Dienstsprechzeiten, montags bis freitags von 08:30 Uhr bis 12:00 Uhr, 
montags und dienstags von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr sowie donnerstags von 14:00 Uhr bis 
18:00 Uhr von jedermann eingesehen werden. Über den Inhalt und der Begründung nebst 
Anlagen wird auf Verlangen Auskunft erteilt. 
 
Bedburg, 06.07.2009 
Stadt Bedburg 
Der Bürgermeister  
 

 
(Gunnar Koerdt)                           
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Hinweise: 
 
 
1. Es wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung der in  § 214 Abs. 1 Nr. 1 und 2, § 214 Abs. 2 und § 214 

Abs. 3 Satz 2 des Baugesetzbuches (BauGB) bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften nach § 
215 Abs. 1 BauGB dann unbeachtlich ist, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntma-
chung schriftlich gegenüber der Stadt Bedburg geltend gemacht worden ist. Unbeachtlich werden eine 
nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und 
Formvorschriften, eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vorschriften 
über das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans und nach § 214 Abs. 3 Satz 2 
beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntma-
chung des Flächennutzungsplans oder der Satzung schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darlegung 
des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind. 2 Satz 1 gilt entsprechend, 
wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a beachtlich sind. 
Mängel der Abwägung sind ebenfalls unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb von 7 Jahren seit dieser 
Bekanntmachung gegenüber der Stadt Bedburg geltend gemacht worden sind. Der Sachverhalt, der die 
Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften oder einen Mangel der Abwägung begründen soll, ist 
darzulegen. 
 

2. Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 des BauGB über die Entschädigung von 
durch den Bebauungsplan eintretenden Vermögensnachteilen sowie die Fälligkeiten und das vom Erlö-
schen entsprechender Entschädigungsansprüche wird hingewiesen. 
 

3. Hinweis gem. § 47 VwGO (Verwaltungsgerichtsordnung):  
Der Antrag einer natürlichen oder juristischen Person, der einen Bebauungsplan oder eine Satzung nach 
§ 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 und 3 oder § 35 Abs. 6 des Baugesetzbuchs zum Gegenstand hat, ist unzuläs-
sig, wenn die den Antrag stellende Person nur Einwendungen geltend macht, die sie im Rahmen der 
öffentlichen Auslegung (§ 3 Abs. 2 des Baugesetzbuchs) oder im Rahmen der Beteiligung der betroffenen 
Öffentlichkeit (§ 13 Abs. 2 Nr. 2 und § 13a Abs. 2 Nr. 1 des Baugesetzbuchs) nicht oder verspätet geltend 
gemacht hat, aber hätte geltend machen können, und wenn auf diese Rechtsfolge im Rahmen der Betei-
ligung hingewiesen worden ist. Dies gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a BauGB beacht-
lich sind. 
 

4. Es wird gemäß § 7 Abs. 4 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) in der 
Fassung vom 14. Juli 1994 (GV. NW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Ersten Teils des Ge-
setzes vom 3. Mai 2005 (GV. NRW. S. 498) ebenso darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Ver-
fahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche Bestim-
mungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend 
gemacht werden können, es sei denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt, 
b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist nicht ord-
nungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Bedburg vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
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© Katasteramt Rhein-Erft-Kreis, 994/08 
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